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Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Bestätigung Anfrage BüKO Anschlusskorb 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gemäss heutiger Besprechung stehen wir dem Einsatz von BüKO Anschlusskörben mit ange-

schweisster Stabendtraversen im Interesse der Arbeitssicherheit positiv gegenüber und bestä-

tigen, dass wir gegen die Verwendung dieses Produkts in der heute präsentierten Form nichts 

einzuwenden haben. 

 

Ihre Lösung mit den zwei angeschweissten Längsdrähten am Bügelrand erfüllt das gesetzte 

Schutzziel, das Verletzungsrisiko durch scharfkantige oder spitze Gegenstände zu minimieren 

(BauAV Art. 8f). Die zeitgemässe Interpretationspraxis von Normen und Verordnungen lässt 

Lösungen zu, die das Schutzziel gegenüber Standardlösungen gleichwertig oder besser erfül-

len, was in Ihrem Fall gegeben ist. 

Die dynamisch geprüften Längsdrähte wirken lastverteilend. Der maximale Überstand des Bü-

gels gegenüber den Längsdrähten darf 10 mm nicht überschreiten. 

 

Der geprüfte Bügelkorb BüKO entspricht somit sinngemäss den Forderungen der BauAV Art. 8f. 

Entsprechend wird auch der Anforderung SIA262:2003, Ziffer 5.2.6.10, Rechnung getragen. 
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